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Internationale Arbeitskonferenz 2006

Kinderarbeit: Ende in Sicht?
In einem für die Internationale Arbeitskonferenz erstellten Bericht vertritt das Internationale Arbeitsamt (IAA) die Ansicht, dass das Ende der Kinderarbeit in greifbare Nähe gerückt ist. 
An der  95. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, die im Juni in Genf stattfand, konnte eine frohe Botschaft verkündet werden: Zum ersten Mal stellte das IAA nämlich einen Rückgang der weltweiten Kinderarbeit fest
. Die Zahl der zur Arbeit gezwungenen Kinder sank in den letzten vier Jahren um 11 Prozent. Besser noch: Der Rückgang war im Bereich der gefährlichen Kinderarbeit besonders ausgeprägt. Die Zahl der Kinder, die gefährliche Arbeiten verrichten, sank nämlich um 26 Prozent.
Wie ist es dazu gekommen? Das IAA spricht von einem «viel grösseren globalen Bewusstsein gegenüber dem Problem der Kinderarbeit». Diese Veränderung ist vor allem dem Engagement der IAO zu verdanken: 1999 wurde das Übereinkommen Nr. 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit ungewöhnlich rasch angenommen und ratifiziert. In diesem Sog kam es auch zur Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung. Die Ratifizierung solcher Abkommen ist zwar nur ein erster Schritt, wird aber oft von konkreten Massnahmen gegen die Kinderarbeit begleitet.
Gleichzeitig wurde das 1992 lancierte Internationale Programm für die Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) zum umfassendsten IAO-Programm für technische Zusammenarbeit; 86 Länder sind daran beteiligt. In den letzten Jahren wurden auch Fortschritte erzielt, die bewirken, dass der Zusammenhang zwischen der Beseitigung der Kinderarbeit und der Bildung für alle besser erkannt wird.
Die grössten Fortschritte verzeichnet die Region Lateinamerika und Karibik: Nur noch 5 Prozent der Kinder werden heute zu einer Arbeit gezwungen; das sind zwei Drittel weniger als vor vier Jahren. In Afrika südlich der Sahara wurden dagegen kaum Fortschritte erzielt, was hauptsächlich auf das sehr hohe Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist.
Im Jahr 2004 wurden noch 218 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen. Besonders in der Landwirtschaft arbeiten sehr viele Kinder (etwa 100 Millionen). Die Kinderarbeit in Haushalten wurde von den nationalen und internationalen Aktionen ebenfalls vernachlässigt.
Wenn wir wollen, dass das Ende der Kinderarbeit in greifbare Nähe rückt, wie es das IAA ausdrückt, müssen wir an mehreren Fronten gegen das Phänomen kämpfen. Das Wirtschaftswachstum ist nämlich nicht der einzige Faktor, der den Rückgang der Kinderarbeit begünstigt. Die Errichtung von Schulen, die diesen Namen verdienen, die Senkung der Empfängnisrate, die Entwicklung des Bewusstseins und die Einführung von rechtlichen Mitteln sind ebenso nötige Massnahmen für die Reduktion der Kinderarbeit. Die Vergangenheit lehrt uns auch, dass zur rascheren Beseitigung der Kinderarbeit der Anteil arbeitender Kinder möglichst auf unter 20 Prozent gesenkt werden muss. Sobald diese Schwelle erreicht ist, kann auch das Prinzip des obligatorischen Schulbesuchs viel leichter umgesetzt werden.
Die Schweiz vor der Normenkommission
Jedes Jahr bespricht die Normenkommission der Konferenz bestimmte Fälle von Ländern, die ratifizierte Abkommen nicht oder ungenügend umsetzen. Meist handelt es sich dabei um Länder, welche die grundlegenden Abkommen zur Arbeit grob verletzen. In diesem Jahr musste die Schweiz auf Expertenfragen hinsichtlich der Umsetzung des IAO-Abkommens Nr. 98 über das Recht auf gewerkschaftliche Organisation und auf Vertragsverhandlungen antworten. Auf Verlangen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB musste unser Land Stellung zu den vorgebrachten Vorwürfen (mangelnder Schutz bei antigewerkschaftlichen Kündigungen) nehmen. Travail.Suisse hofft, dass der internationale Druck auf unser Land zu einem besseren Schutz gegen antigewerkschaftliche Kündigungen führt, zum Beispiel durch Aufhebung der Kündigung im Falle eines Missbrauchs. Derzeit haben Arbeitnehmer im Falle einer missbräuchlichen Kündigung lediglich Anspruch auf eine Entschädigung, die im Allgemeinen drei bis sechs Monatslöhnen entspricht.
Schlechtes Beispiel des seco
Aus wirtschaftlichen Gründen möchte das seco die Statistik über die Arbeitskonflikte in der Schweiz nicht weiterführen. Da unser Land aber das IAO-Übereinkommen Nr. 160 über Arbeitsstatistiken ratifiziert hat, wäre dazu eine Kündigung dieses Abkommens erforderlich. Travail.Suisse forderte das seco schriftlich dazu auf, diese Statistik weiterzuführen. Das gute soziale Klima mit wenig Streiks und Aussperrungen ist – neben der guten Berufsbildung und der Qualität der Infrastruktur – eine der Stärken der Schweiz. Es ist deshalb wichtig, diese Statistik beizubehalten, um die guten Beziehungen aufzuzeigen, die in der Schweiz zwischen den Sozialpartnern herrschen. Im Übrigen beläuft sich die erhoffte Einsparung auf wenige Zehntausend Franken pro Jahr. Will man tatsächlich für diese lächerliche Summe ein IAO-Abkommen kündigen und den Ruf der Schweiz bei den Vereinten Nationen unnötig schädigen? Das seco täte gut daran, sich das zweimal zu überlegen.
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